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II. Nachtrag  
zur Satzung (Friedhofsordnung) 

 
der Stadt Rauschenberg 

 
Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen 
Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rauschenberg in der 
Sitzung vom 14.11.2022 folgenden 
 

II. Nachtrag zur Satzung (Friedhofsordnung) 
 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 15 „Nutzungsrechte an Grabstätten“ erhält folgende Neufassung: 
 

§ 15  

Nutzungsrechte an Grabstätten 
 
(1) Nutzungsrechte an Grabstätten können nur nach Maßgabe dieser 

Friedhofsordnung begründet werden. Sie sind öffentlich-rechtlicher Natur und ein 
räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche. Die Grabstätten bleiben Eigentum 
des Friedhofseigentümers. 

 
(2) Bei Streitigkeiten zwischen den Beteiligten über Rechte an Grabstätten, über die 

Verwaltung oder Gestaltung einer Grabstätte oder eines Grabmals kann die 
Friedhofsverwaltung bis zur gütlichen Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen 
Entscheidung über diese Streitigkeiten die erforderlichen vorläufigen Regelungen 
treffen. 

 
 

Artikel 2 

 
§ 26 „Feld für anonyme Urnenbeisetzungen“ erhält folgende Neufassung: 
 

§ 26 

Feld für anonyme Urnenbeisetzungen 
 
(1) Bei der Beisetzung einer Aschenurne in einem Feld für anonyme Bestattungen 

wird eine Einzelgrabstelle (50 x 50 cm) erworben, die als Beisetzungsstelle nicht 
besonders kenntlich gemacht wird. Das Grabfeld wird als einheitliche 
Rasenfläche angelegt. Nach der Beisetzung einer Urne wird die 
Beisetzungsstelle nicht durch Hügel, Einfassung oder sonstige Gestaltung als 
Grabstätte kenntlich gemacht. Ein besonderer Hinweis auf den Beigesetzten 
durch Grabkreuz, Namensschilder oder Gedenktafel ist nicht möglich. 
Grabschmuck und Anpflanzungen sind nicht gestattet. 
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(2) Wird eine Urne im anonymen Urnenfeld beigesetzt, geschieht dies anonym. Die 

Anwesenheit von Angehörigen und anderen Personen ist nicht zulässig. 
 
 
 

Artikel 3  

§ 27 a „Urnen-Baumgrabstätten“ erhält folgende Neufassung 
 

§ 27 a 

Urnen-Baumgrabstätten 
 
(1) Bestattungen von Ascheresten sind an besonders ausgewiesenen Bäumen im 

Wurzelbereich der Bäume möglich. 
 
(2) Je Baumgrabstätte werden zwölf Grabstellen ausgewiesen. In jeder Grabstelle 

kann eine Urne beigesetzt werden. Die Grabstätten werden der Reihe nach von 
der Friedhofsverwaltung vergeben. Dabei wird jeder Urne eine räumlich 
abgrenzbare und individuelle Parzelle überlassen. 

 
(3) Das Nutzungsrecht an Baumgrabstätten wird für die Dauer von 30 Jahren 

verliehen. Ein Wiedererwerb bzw. eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist 
nicht möglich. 

 
(4) Sollte der Baum im Laufe des Nutzungsrechtes beschädigt oder zerstört werden, 

ist die Friedhofsverwaltung zur Ersatzpflanzung eines neuen Baumes 
verpflichtet.  

 
 

(5) Die Kennzeichnung der Baumgrabstätte erfolgt durch die Friedhofsverwaltung 
mit einer im Bereich des Baumes angebrachten Namenstafel, auf der Name, 
Vorname, Geburts- und Sterbejahr eingraviert werden. Es ist untersagt, die 
Bäume darüber hinaus zu bearbeiten, zu schmücken oder in sonstiger Weise zu 
verändern. 

 
(6) Die Anlage und Pflege der Urnenbaumgrabstätten obliegt ausschließlich der 

Friedhofsverwaltung. Auf den Grabstätten dürfen nur Sargauflagen sowie Kränze 
bzw. Blumen im Rahmen der Trauerfeier abgelegt werden, die nach Verwelken 
von den Angehörigen zu entsorgen sind. Geschieht dies nicht, so kann sie die 
Friedhofsverwaltung ohne Ankündigung beseitigen. Blumenschalen oder andere 
Gestecke/ Gegenstände dürfen nicht abgestellt werden. 

 
(7) Die Anlage und Pflege der Grabstätte obliegt ausschließlich der 

Friedhofsverwaltung. Pflegeeingriffe sind insbesondere zulässig, soweit dieses 
aus Gründen der Verkehrssicherzeit geboten ist. Ansonsten soll der 
Baumbestand in weitgehend naturbelassenem Zustand verbleiben. 
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Artikel 4 

 
Dieser Nachtrag tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.  
 
 
Rauschenberg, den 15.11.2022 
 
Michael Emmerich, Bürgermeister 
 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüs-
sen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirk-
samkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
Rauschenberg, den 15.11.2022 
 
Michael Emmerich, Bürgermeister 
 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
 
Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am 19.11.2022  in den Rauschenberger 
Nachrichten öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Rauschenberg, den 21.11.2022 
 
Michael Emmerich, Bürgermeister 
 


